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CHECKLISTE: ORGANISATIONS-, AUFSICHTS- UND ÜBERWACHUNGSPFLICHTEN DES ARBEITGEBERS

	Der Arbeitgeber bzw. eine von ihm beauftragte Führungskraft muss …

	… die Aufgabenerledigung der im Unternehmen Beschäftigten mit Bezug zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz regelmäßig überprüfen.

	… prüfen, ob und wie Gefährdungsbeurteilungen abgearbeitet wurden.
	□

	… prüfen, ob die Übertragung der Unternehmerpflichten noch aktuell ist.
	□

	… prüfen, ob eine gesetzeskonforme Arbeitsschutzorganisation besteht.
	□

	… prüfen, ob derjenige, dem die Pflichten übertragen worden sind, auch die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, um den übertragenen Pflichten nachzukommen.
	□

	… prüfen, ob die Mitarbeiter ihren übertragenen Pflichten und ihrer Verantwortung nachkommen können, insbesondere im Hinblick auf Überlastung oder häufiges Fehlverhalten.
	□

	… prüfen, ob die von ihm gestaltete Arbeitsschutzorganisation wirksam ist und die festgelegten Ziele erreicht werden. Dafür ist eine regelmäßige Überprüfung der Funktion und des Erfolgs der geschaffenen Strukturen erforderlich.
	□

	… prüfen, ob für Schwangere und Stillende die Gefährdungsbeurteilungen nach dem Mutterschutzgesetz durchgeführt werden/wurden.
	□

	… prüfen, ob alle Mitarbeiter mindestens einmal jährlich zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz unterwiesen werden und wie die Dokumentation geführt wird.
	□

	… prüfen, welche Aus- und Fortbildungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz durchlaufen wurden und wann Auffrischungen erforderlich sind.
	□

	… prüfen, ob die Unterweisung der Fremdfirmenmitarbeiter und die Rückmeldung bezüglich der Sicherheitsrichtlinien aktuell und vollständig sind.
	□

	… prüfen, ob das Gefahrstoffverzeichnis vollständig ist.
	□

	… die Umsetzung der sich aus den Gefährdungsbeurteilungen abgeleiteten Schutzmaßnahmen überwachen.

	… prüfen, welche Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen abgeleitet wurden, wie der Umsetzungsstand ist und ob diese wirksam sind.
	□

	… prüfen, ob bei Arbeitsstättenbegehungen festgestellte Mängel abgestellt worden sind.
	□

	… prüfen, ob die beschlossenen Maßnahmen aufgrund von Beinaheunfällen, Unfällen etc. umgesetzt worden sind.
	□

	… die Durchführung arbeitsmedizinischer Untersuchungen oder sonstiger arbeitsmedizinischer Maßnahmen überwachen.

	… prüfen, ob (neue) Mitarbeiter einem Arbeitsplatz zugeordnet sind, u. a. zwecks Veranlassung der Vorsorgeuntersuchungen.
	□

	… prüfen, ob erforderliche Vorsorgeuntersuchungen durch den Betriebsarzt durchgeführt werden.
	□

	… die Einhaltung der betrieblichen Vorschriften und (Verhaltens-)Regelungen zum Arbeitsschutz sicherstellen.

	… prüfen, ob Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe durchgeführt werden.
	□

	… prüfen, ob alle Teile der erforderlichen Gefahrenabwehr organisiert sind (Aufgabenverteilung, Sicherheitsorganisation, Regelungen etc.).
	□

	… stichprobenartig prüfen, ob Pflichtenübernehmer (z. B. externe Unternehmen) ihren vereinbarten Pflichten nachkommen.
	□

	… prüfen, ob regelmäßige Arbeitsschutzbesprechungen (insbesondere ASA-Sitzungen) stattfinden.
	□

	… prüfen, ob entsprechend dem Flucht- und Rettungsplan geübt wird und den Beschäftigten bekannt ist, wie sie sich bei Gefahr in Sicherheit bringen.
	□

	… prüfen, ob Betriebsanweisungen für ausländische Beschäftigte verständlich sind.
	□

	… die Durchführung der erforderlichen Prüfungen der Arbeits- und Betriebsmittel sowie überwachungsbedürftiger Anlagen überwachen.

	… prüfen, ob die Prüffristen für überwachungsbedürftige Anlagen gemäß der Betriebssicherheitsverordnung eingehalten werden.
	□

	… prüfen, ob elektrische Anlagen, Betriebsmittel und Geräte gemäß der DGUV-Vorschrift 3 in den festgelegten Prüffristen geprüft werden.
	□

	… prüfen, ob ein Plan zur Terminverfolgung von Prüfpflichten existiert.
	□

	… prüfen, ob Prüfungen dokumentiert und die Dokumentation aufbewahrt wird.
	□

	… die Funktionsfähigkeit und den ordnungsgemäßen technischen Zustand der eingesetzten sicherheitstechnischen Arbeitsmittel, der erforderlichen Schutzeinrichtungen und deren Instandhaltung sowie der eingesetzten PSA überwachen.

	… prüfen, ob ausreichend ausgestattete Erste-Hilfe-Einrichtungen vorhanden sind.
	□

	… prüfen, ob die allgemeinen Hygiene- und Organisationsmaßnahmen beachtet werden.
	□

	… prüfen, wie Schutzmaßnahmen mit Fremdfirmen vereinbart und schriftlich festgelegt werden/wurden.
	□

	… prüfen, ob Flucht- und Rettungswege deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet, leicht zugänglich und ungehindert nutzbar sind.
	□

	… prüfen, ob die sachgerechte Beschaffung, Lagerung und Wartung der PSA gewährleistet ist/wird.
	□

	… prüfen, ob Feuerlöscher regelmäßig geprüft werden (Dokumentation etc.).
	□

	… auf die Einhaltung der für das Unternehmen geltenden Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften sowie der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen achten.

	… sicherstellen, dass alle Versicherungsfälle (Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten) gemeldet werden.
	□

	… prüfen, ob nach den neuesten Erkenntnissen, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften o. Ä. gearbeitet wird.
	□

	… prüfen, ob die für das Unternehmen erforderlichen Beauftragten bestellt und ausreichend qualifiziert sind und die Zeit dafür haben, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
	□

	… überprüfen, ob Arbeitsmittel vor allem den arbeitsschutz- und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.
	□

	… prüfen, ob Arbeitsmittel den geltenden arbeitsschutz- und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.
	□

	… prüfen, ob relevante Vorschriften und Regelwerke im Unternehmen vorliegen.
	□

	… prüfen, ob der Schutz besonderer Personengruppen (falls vorhanden: Jugendliche, werdende/stillende Mütter, Schwerbehinderte) gewährleistet ist.
	□

	… prüfen, ob aushangpflichtige Informationen den Beschäftigten zugänglich sind.
	□

	… sich berichten lassen, wie der Einsatz von Fremdfirmen abgelaufen ist und wo Verbesserungspotenziale bestehen.
	□
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